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Der Gemeinderat beabsichtigt das örtliche Raumordnungsprogramm (Flächenwimdungsplan) zu ändern.

Der Entwurf wird gemäß § 24 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014, LGBI. Nr. 3/2015 i. d. g. F., durch

sechs Wochen, das ist in der Zeit vom 19.01.2026 bis 02.03.2026 im Gemeindeamt zur allgemeinen

Einsicht aufgelegt.

Jedermann ist berechtigt, innerhalb der Auflegungsfrist zum Entwurf der Abänderung des örtlichen

Raumordnungsprogrammes schriftlich Stellung zu nehmen.

Bei der endgültigen Beschlussfassung durch den Gemeinderat werden rechtzeitig abgegebene

Stellungnahmen in Erwägung gezogen. Der Verfasser einer Stellungnahme hat keinen Rechtsanspruch

darauf, dass seine Anregung in irgend einer Form Berücksichtigung findet.

Der Bürgermeister

angeschlagen am: 16.01.2026

abgenommen am: 03.03.2026 Dej!; W



ergeht an:

l. An die

Gemeinde Kirnberg an der Mank, Hauptstraße l, 3241 Kirnberg an der Mank

Gemeinde St, Georgen an der Leys, 32825t. Georgen an der Leys, Nr.l

Marktgemeinde Oberndorf an der Melk, Hauptstraße 9, 3281 Oberndorf an der Melk

Marktgemeinde Frankenfels, Markt 10, 3213 Frankenfels

Marktgemeinde Kirchberg an der Pielach, Schloßstraße l, 3204 Kirchberg an der Pielach

Marktgemeinde Kilb, Marktplatz 4, 3233 Kilb

als angrenzende Gemeinde wird umseitige Kundmachung zur Kenntnisnahme übermittelt

2. die Wirtschaftskammer Niederösterreich, Wirtschaftskammer-Platz l, 3100 St. Polten;

wknoe@wknoe.at

3. die Kammer für Arbeiter und Angestellte für NO, AK-Platz l, 3100 St. Polten;

mailbox@aknoe.at

4. die Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Wiener Straße 64, 3100 St. Polten;

office@lk-noe.at

5. Niederösterreichischer Gemeindebund, Ferstlergasse 4/2, 3109 St. Polten;

&ost@noeKemeindebund.at

6. die betroffenen Grundeigentümer und deren direkte Nachbarn gemäß § 24 des

NO-Raumordnungsgesetzes 2014

Texingtal, am 14.01.2026 Der Bürgerttieister



AUFLISTUNG DER BEABSICHTIGTEN ÄNDERUNGEN
DES ÖRTLICHEN RAUMORDNUNGSPROGRAMMES

GEM. 8 24, ABS. S DES NÖ-RAUMORDNUNGSGESETZES 2014. LGB1. 3/2015 i. d. S. F.

Anderungspunkt l (aufPlanblalt FA.l)

KG. Texülg

Gl-dst. 462/3, 463/10

Umwidnum^

von Grünland - Land- und r'orstwü'tschaft

aufBauland-Agrnrgebiet - Hintausbereich

von Grünland - Land- und Forstwirtschaft

auf üauland-Agrargebiet

von Baulancl-Agrargebiet

auf Grünland - Land- und Forsiwirtschaft

Änderungspunkt a (auf Planülatt FA.l)

KG. Texing

Grclst. 117/1,117/2

Geringfügige Anpassung der Widmungsgrenzen Gtrei-S und BW* an die Grundstücksgrenze.


